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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2022/NK/026
öffentlich
24.05.2022
Herr R. Jennerjahn
Herr R. Jennerjahn

Abwägungsbeschluss zur Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 13 "Wohnhaus am Bahndamm" der Peenestadt Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge

Nichtöffentlich 02.06.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Neukalen

Öffentlich 16.06.2022 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die während der Öffentlichkeits- und der Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß § 1 Abs. 7 BauGB auf der Grundlage, des in 
der Anlage beigefügten Abwägungsprotokolls abgewogen. 

Das Ergebnis der Abwägung ist auf der Grundlage von § 3 Abs. 2 BauGB den betreffenden 
Trägern öffentlicher Belange mitzuteilen.
 

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV M-V
§ 1 Abs. 7 BauGB
 
Die Stadtvertretung Neukalen hat mit Beschluss 2022/NK/010 vom 20.01.2022 den Entwurf 
der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Wohnhaus am 
Bahndamm“ der Peenestadt Neukalen gebilligt und die  Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung und Beteiligung der Nachbargemeinden beschlossen. Der Planentwurf 
lag vom 21.02.2022 bis zum 25.03.2022 im Rathaus der Stadt Malchin öffentlich aus. 
Außerdem wurden die auszulegenden Unterlagen in das Internet unter www.malchin.de 
eingestellt.  

Parallel hierzu erfolgte die Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Nachbargemeinden. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden keine grundsätzlichen Einwände und 
Bedenken gegen den Entwurf des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 13 vorgebracht. Die 
Hinweise werden gemäß anliegendem Abwägungsprotokoll berücksichtigt.   

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Peenestadt Neukalen entstehen keine Kosten. Die Durchführung und Finanzierung 
des Bauleitplanverfahrens sowie des Vorhabens selbst obliegt dem Vorhabenträger. Hierzu 
wurde mit dem Vorhabenträger ein entsprechender städtebaulicher Vertrag geschlossen.

Anlagen:
Abwägungsprotokoll
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Stellungnahme

Amt für Raumordnung und Landesplanung Meck-
lenburgische Seenplatte
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte
Landesamt für innere Verwaltung M-V Amt für
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
M-V
GDMcom mbH
50Hertz Transmission GmbH TG Netzbetrieb
HanseWerk AG
GASCADE Gastransport GmbH
Stadt Dargun
Gemeinde Altkalen

Stellungnahmen ohne Einwände
Datum

10.11.2021

04.04.2022

17.02.2022

02.03.2022

21.02.2022
17.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
02.03.2022
17.03.2022

Stellungnahmen mit Hinweisen und Bedenken
lfd. Nr.

1
2
3
4

Stellungnahme

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen
E.ON edis AG Regionalbereich MV
Deutsche Telekom Technik GmbH

Datum

13.04.2022
18.03.2022
-
02.03.2022

Seite

2 - 9
10 - 11
12 - 16
17 - 19

lfd. Nr.

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14

Seite

20 - 21

22 - 23

24

25

26 - 29
30
31
32
33
34

Träger öffentlicher Belange

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
Wasser- und Bodenverbandes "Obere Peene"
Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Stadt Malchin
Gemeinde Lelkendorf
Gemeinde Alt Sührkow
Gemeinde Kummerow

Keine Stellungnahme abgegeben
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Landkreis Mecklenburgische Seenplatte1. Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.

 
Besucheradressen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Zum Amtsbrink 2 Regionalstandort Demmin Regionalstandort Neustrelitz Regionalstandort Neubrandenburg 

17192 Waren (Müritz) Adolf-Pompe-Straße 12-15 Woldegker Chaussee 35 Platanenstraße 43  

Telefon: 0395 57087-0 17109 Demmin 17235 Neustrelitz 17033 Neubrandenburg  

Fax: 0395 57087-65906     

IBAN: DE 5715 0501 0006 4004 8900     

BIC: NOLADE 21 WRN     

 

Landkreis  
Mecklenburgische Seenplatte 
Der Landrat 
 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
Postanschrift:PF 110264, 17042 Neubrandenburg  

 
  

 
 

 

Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Wohnhaus 
am Bahndamm" der Stadt Neukalen 
 
hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 13a BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Neukalen hat die Aufstellung der Satzung über den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Wohnhaus am Bahndamm" der Stadt Neukalen beschlossen.  
Der hierzu erarbeitete Entwurf wurde gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
Hierzu ist der Landkreis mit Schreiben des von der Stadt in Anwendung des § 4b BauGB be-
vollmächtigten Planungsbüro ign Melzer & Voigtländer Ingenieure PartG-mbB vom 18. Februar 
2022 zur Abgabe einer Stellunganhme aufgefordert worden. 
 
Zu dem mir vorliegenden Entwurf des o. g. Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A – Plan-
zeichnung, Teil B – Text sowie der Begründung (Stand: Februar 2022) nehme ich als Träger 
öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 
 
 
I. Allgemeines/ Grundsätzliches 
 
1. Ein privater Vorhabenträger beabsichtigt die Entwicklung einer Wohnbaufläche im Wes-
ten der Stadt zwischen der Straße ´Am Bahndamm´ und dem Wassergraben.  
 
Mit der Aufstellung der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Wohn-
haus am Bahndamm" der Stadt Neukalen sollen hierfür planungsrechtliche Voraussetzungen 
geschaffen werden. 
 
 
 

 
Stadt Neukalen über 
Amt Malchin am Kummerower See 
Am Markt 1 
17139 Malchin 

 

Regionalstandort /Amt /SG 
Waren (Müritz) /Bauamt /Kreisplanung 

 

Auskunft erteilt: Cindy Schulz  
 
E-Mail: cindy.schulz@lk-seenplatte.de 
Zimmer: Vorwahl Durchwahl 
3.32 0395 57087-2453 
Fax:0395 57087 65965  

Internet: www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de 
 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum 

  696/2022-502 13. April 2022 



Der Vorentwurf zur 5. Änderung des Flächennutzungsplans, inklusive der
Ausweisung der Fläche dieses Bebauungsplans als Wohnbaufläche,
wurde von der Stadtvertretung Neukalen am 21.04.2022 gebilligt und be-
findet sich derzeit im weiteren Verfahren.

Der Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers und der
Durchführungsvertrag wird vor Satzungsbeschluss der Gemeinde vorge-
legt bzw. geschlossen.
Notwendige Inhalte aus dem Durchführungsvertrag werden in die Be-
gründung zum Bebauungsplan mitaufgenommen.
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Landkreis Mecklenburgische Seenplatte1.

Seite 2 des Schreibens vom 13. April 2022 

 
 

2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine landesplanerische Stellungnahme vom 17. März 2022 liegt mir vor. Danach entspricht der 
o. g. Bebauungsplan den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung. 
 
 
 
3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln (Entwicklungsgebot).  
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen hat mit Ablauf des … Rechtswirksamkeit erlangt. 
Darin wird der Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes als Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Kleingärten ausgewiesen. Danach entspricht der Bebauungsplan insoweit nicht dem 
Entwicklungsgebot des § 8 BauGB, wonach der Bebauungsplan aus den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes zu entwickeln ist. 
 
Das Planverfahren wird nach § 13a BauGB durchgeführt.  
Danach kann ein Bebauungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB, der von Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan 
geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes 
darf nicht beeinträchtigt werden. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung an-
zupassen.  
 
Diese Berichtigung sollte dann jedoch unverzüglich vorgenommen werden, da sie andernfalls 
ihren Zweck verfehlen würde.  
Bei der Berichtigung handelt es sich lediglich um einen redaktionellen Vorgang. Es ist dennoch 
der Stadt zu empfehlen, in der ortsüblichen Bekanntmachung des Bebauungsplanes auf die 
Berichtigung des Flächennutzungsplanes hinzuweisen. 

 
 
 
4. Nach § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen. 
Regelmäßig enthält ein vorhabenbezogener Bebauungsplan danach drei bekannte Elemente: 
*den Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers, 
*den Durchführungsvertrag und 
*als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 BauGB somit an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden: 
 

- Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungs-
maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Er-
schließungskosten im Durchführungsvertrag verpflichten. 

 
- Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließung be-

reit und in der Lage sein.  
Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Trägers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. Ein bloßes Glaubhaftmachen der 
Leistungsfähigkeit des Trägers reicht nicht aus.  
Die finanzielle Bonität des Vorhabenträgers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeigne-
ter Banken oder durch Bürgschaftserklärungen nachgewiesen werden. 

 
- In der Regel muss der Vorhabenträger Eigentümer der Flächen sein, auf die sich der 

Plan erstreckt. 

1.11.1

1.21.2



Der Wasser- und Bodenverband (WBV) „Obere Peene“ wurde beteiligt,
hat jedoch keine Stellungnahme abgegeben.
Der Antrag auf eine wasserrechtliche Erlaubnis wird vom Vorhabenträger
im Rahmen des Bauantragsverfahrens gestellt.
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Ist der Vorhabenträger nicht Eigentümer, so ist ggf. eine qualifizierte Anwartschaft auf 
den Eigentumserwerb oder eine anderweitige privatrechtliche Verfügungsberechtigung 
nachzuweisen. (Dies gilt auch für Flächen für externe Ausgleichsmaßnahmen!) 
Dieser Nachweis muss spätestens zum Satzungsbeschluss vorliegen. 

 
- Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen dem Vorhabenträger und der 
Gemeinde zu schließen. (Hierzu bedarf es eines nach Kommunalrecht notwendigen 
Gemeinderatsbeschlusses.) 
 
Erfolgt dies nicht, fehlen der Gemeinde die Voraussetzungen zum Beschluss über die 
Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Ein Rechtsanspruch darauf besteht 
grundsätzlich nicht. 

 
Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan muss auch auf den Durchführungs-
vertrag eingehen. Sie muss neben dem Erfordernis der Durchführung der Baumaßnahme und 
der Erschließung auch auf die Verpflichtung des Vorhabenträgers eingehen. Weiterhin muss 
alles, was mit dem Durchführungsvertrag in Zusammenhang steht, in die Begründung einge-
hen, soweit es für die planerische Abwägung von Bedeutung ist.  
 
Insoweit ist die Darstellung derjenigen Inhalte des Durchführungsvertrages notwendiger Be-
standteil der Begründung, die für die Beurteilung der Ziele nach § 12 Abs. 1 BauGB relevant 
sind. 
 
 
 
II. Bedenken, Anmerkungen und Hinweise 
 
1. Seitens der unteren Wasserbehörde werden im Folgende grundsätzliche wasserrechtli-
che Bedenken geäußert, welche im weiteren Verfahren zu klären sind. 
 
Niederschlagswasser 
Folgende Punkte sind zu konkretisieren, um das Vorhaben entsprechend seiner Einwirkung auf 
das Gewässer beurteilen zu können: 
 
Es ist eine Stellungnahme des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes (WBV) „Obere Pee-
ne“ zum geplanten Vorhaben einzuholen und vorzulegen, da das Niederschlagswasser der Vor-
flut, die sich in der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungslast des WBV befindet, zugeführt wer-
den soll. Von der Beteiligung dieses TÖB im Aufstellungsverafhren zu o. g. Bebauungsplan ge-
he ich grundsätzlich aus. 
 
Für eine Einleitung in ein Oberflächengewässer (L280, Schmelzbach) ist eine wasserrecht-
liche Erlaubnis beim Landrat des LK Mecklenburgische Seenplatte als zuständige Wasserbe-
hörde unter Beachtung des Arbeitsblattes A 102-2 (Grundsätze zur Bewirtschaftung und Be-
handlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer). Mit dem Antrag 
sind die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prüfung einzureichen (Baubeschreibung 
der Anlage, Bemessungsunterlagen, Pläne zur Einleitstelle usw.). Das Antragsformular ist auf 
der Website des Landkreises zu finden. 
 
Die schadlose Einleitung in das Gewässer ist hydraulisch nachzuweisen, dass das Gewässer in 
der Lage ist die geplanten Wassermengen aufzunehmen. 
 
Eventuell durch die Baumaßnahme entstandene Schäden am Gewässer sind nach Beendigung 
der Baumaßnahme ordnungsgemäß nach den Regeln des Wasserbaues zu beheben. 
 

1.31.3
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Alle Maßnahmen sind rechtzeitig vor Beginn mit dem o. g. Wasser- und Bodenverband abzu-
stimmen. 
 
Die zulässige Niederschlagswasserentsorgung ist mit den entsprechenden Hinweisen in den 
Textteil des B-Plan aufzunehmen. 
 
Erst nach Vorliegen eines Antrages auf Einleitung von Niederschlagswasser und der Stellung-
nahme des Wasser- und Bodenverbandes kann eine abschließende Stellungnahme seitens des 
Bereiches Wasserwirtschaft erfolgen. 
 
 
Oberflächengewässer 
Für die Grundstücke ist entsprechend § 38 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 in der 
derzeit gültigen Fassung unabhängig von den Grundstücksgrenzen zu dem östlich gelegenen 
Schmelzbach (Vorfluter L280 zur Teterower Peene) ein Gewässerrandstreifen von mindes-
tens 10m Abstand landeinwärts ab Böschungsoberkante von jeglicher Bebauung frei zu 
halten. Dazu zählen auch feste oder mobile Zäune. Um den Unterhaltungsstreifen von 10 m zu 
gewährleisten, ist die Baugrenze entsprechend im Abstand von ca. 20 m von Böschungs-
oberkante anzuordnen; dies entspricht auch den örtlichen Bauverhältnissen und ist Rahmen 
der Gleichbehandlung benachbarter Grundstücke zu berücksichtigen. Zudem ist die Zufahrt 
zum Gewässer über das Grundstück zu klären und in Satzung festzulegen.  
Der Gewässerrandstreifen muss für die regelmäßige Unterhaltung des Grabens (Böschungs-
mahd und Sohlkrautung) mit großen Kettenfahrzeugen befahrbar gehalten werden. Auf die 
Möglichkeit der Festsetzung von Geh- und Fahrrechten mache ich in diesem Zusammenhang 
aufmerksam. Zudem ist die Ablage des Mähguts zu gewährleisten.  
Nach § 38 Abs.4 WHG ist es innerhalb des Gewässerrandstreifens verboten, Gegenstände ab-
zulagern, die den Wasserabfluss behindern können oder fortgeschwemmt werden können (z.B. 
Komposthaufen). Pflanzungen und Zäune als Anlagen am Gewässer gemäß § 36 WHG, die die 
Gewässerunterhaltung erschweren oder verhindern sind ebenfalls nicht möglich. 
 
Der Unterhaltungsstreifen bzw. Gewässerrandstreifen ist in der Satzung mit festzusetzen wer-
den. 
 
Begründung: 
Die ungehinderte Gewässerunterhaltung ist am Schmelzbach (L280) zwingend sicherzustellen, 
da der Graben die Vorflut für die Entwässerung eines Großteil der Ortslage Neukalen ist und 
zudem ein Hochwasserrisiko am Gewässer besteht. Die Gewässerunterhaltung dient auch dem 
Schutz des geplanten Vorhaben. Zudem ist es für die Gewässerunterhaltung und im Hochwas-
serfall zwingend erforderlich das der WBV ungehindert an das Gewässer kommt um seine 
pflichtgemäßen Aufgaben durchführen zu können. 
 
 
Überschwemmungsgebiet 
Durch das Vorhaben ist das festgesetzte Überschwemmungsgebiet „Peene“ im geringen Maße 
betroffen. Die Festsetzung erfolgte per Verordnung über die Festsetzung der Überschwem-
mungsgebiete im Risikogebiet Peene des Landes Mecklenburg-Vorpommern (ÜSGPeeneVO 
M-V) vom 10. April 2019.  
Die Verordnung regelt im § 3 Ver- und Gebote und beschränkt zulässige Handlungen mit Bezug 
auf die §§ 78, 78a, 78c Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Das Überschwemmungsgebiet und im 
angrenzenden Gewässerrandstreifen sind von baulichen Anlagen (auch Zäune, Pflasterungen) 
sowie Bepflanzungen freizuhalten und es ist auch die Ablagerung von Gegenständen verboten 
(z. B. Komposthaufen). 
 
 
 
 

Ein Gewässerrandstreifen von 15 m ab der Böschungsoberkante wird
durch das Vorhaben mindestens eingehalten und im Bebauungsplan ent-
sprechend geregelt. Ein nötiger Abstand von 20 m zur Böschung er-
schließt sich aus der Argumentation jedoch nicht.
Das nötige Geh- und Fahrrecht zur Bewirtschaftung des Schmelzbachs
wird ebenfalls im Bebauungsplan ergänzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

1.41.4

1.51.5
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Grundwasser 
Sollten Grundwasserabsenkungen erforderlich sein, ist hierfür 2 Monate vor Beginn der Maß-
nahme bei der unteren Wasserbehörde eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
 
Das Grundwasser liegt in diesem Fall stellenweise dicht unter der Erdoberfläche.  
Wird unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen (Grundwasserflurabstand <=2 m), ist dies der 
unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte unverzüglich anzuzei-
gen. 
 
Begründung: 
Gemäß § 31 Abs. 3 und 4 Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V) sind bei Baumaßnahmen die 
Belange der Grundwasserneubildung zu beachten. Daraus resultiert die Anzeigepflicht bei An-
schnitten von Grundwasser, damit durch die Wasserbehörde entsprechend geprüft und reagiert 
werden kann. 
 
 
Wasserschutzgebiet (WSG) Neukalen 
Die anscheinend durch das Planungsbüro genutzten Karten des LUNG entsprechen nicht dem 
festgesetzten Wasserschutzgebiet der Verordnung. In diesem Fall liegt das Vorhaben außer-
halb des Wasserschutzgebietes, so dass sich aus Sicht der unteren Wasserbehörde das Plan-
gebiet nicht im WSG liegt und sich daher keine gesonderten Forderungen ergeben. 
 

 
Lage WSG Neukalen Zone III und Vorhaben 
 
 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Das Bauvorhaben ist an die öffentliche Trinkwasserversorgung und zentrale Abwasserentsor-
gung anzuschließen. Der Anschluss und die Anschlussbedingungen sind mit dem Versorgungs- 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

1.71.7

1.81.8

1.61.6
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und Entsorgungsträger zu vereinbaren, die Ausführung ist im Einvernehmen mit der Gemeinde/ 
Stadt vorzunehmen. 
 
Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Entwicklung einer Wohnbafläche 
handelt mache ich ferner darauf aufmerksam, dass die Anlage zur Lagerung wassergefährden-
der Stoffe (Heizöl) entsprechend § 40 AwSV der zuständigen unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte förmlich anzuzeigen ist, sollte eine Ölheizung vor-
gesehen sein. 
Anzeigevordrucke sind bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte erhältlich. 
 
 
Grundsätzlich ist entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG bei allen Vorhaben und 
Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächengewässer, Grundwasser) 
verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Be-
einträchtigungen sicher auszuschließen. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine was-
sergefährdenden Stoffe in den Untergrund eindringen können, die zu einer Beeinträchtigung 
des Oberflächengewässers/ Grundwassers führen könnten. 
 
 
 
2. Seitens der unteren Naturschutzbehörde wird Folgendes bemerkt. 
 
Eingriffsregelung 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 b BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB 
erstellt. In diesem Falle stellt die Aufstellung des B-Planes keine Eingriffe in Natur und Land-
schaft dar und somit sind auch keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 
Die Flurstücke 387 und 388 der Flur 2 Gemarkung Neukalen wurden als private Grünfläche mit 
Pflanzbindung festgesetzt. Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen 
diese Festsetzung. 
 
 
Artenschutz 
Nach den im Amt vorliegenden Erkenntnissen sind von dem o. g. Plangebiet artenschutzrechtli-
che Belange nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz nicht betroffen.  
Dieses Plangebiet wird artenschutzrechtlich als geringfügig eingestuft, so dass weitere arten-
schutzrechtliche Untersuchungen unterbleiben können. 
 
 
 
3. Dem mit o. g. Bebauungsplan verfolgten Planungsziel stehen unter Beachtung folgender 
Hinweise keine abfall- und bodenschutzrechtlichen Belange entgegen. 
 
Altlasten bzw. ein entsprechender Altlastenverdacht gemäß § 2 Absatz 5 und 6 des Bundesbo-
denschutzgesetzes (BBodSchG), die dem geplanten Vorhaben auf der benannten Fläche ent-
gegenstehen, sind dem Umweltamt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.  
 
Hinweise: 
Nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden einwirkt, 
sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen und somit die 
Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsätze des 
BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen. Insbesondere bei 
bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist Vorsorge ge-
gen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenverdichtungen, Bo-
denvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefüge bzw. 
wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

1.91.9

1.101.10

1.111.11
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Landkreis Mecklenburgische Seenplatte1.

Seite 7 des Schreibens vom 13. April 2022 

 
 

 
Falls bei Erdarbeiten Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen (z. B. abartiger Geruch, 
anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Reste alter Ablagerungen) auftreten, ist 
das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu informieren.  
 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die standorttypi-
schen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung 
der Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial 5/1998) wird besonders hin-
gewiesen.  
 
Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend den Vorschriften des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes (AbfWG M-V) und der auf 
Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu erfolgen. 
 
Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nachweislich geord-
neten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzuführen. Bauschutt und 
andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und umweltgerecht nach den ge-
setzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.). 
 
Bei Abbruch- und Baumaßnahmen anfallender unbelasteter Bauschutt ist einer zugelassenen 
Bauschuttaufbereitungsanlage zuzuführen. Eine Verbringung auf eine für Hausmüll oder haus-
müllähnliche Abfälle zugelassene Deponie ist untersagt (§ 18 Abs. 1 AbfWG M-V).  
 
 
 
4. Von Seiten der unteren Verkehrsbehörde wird darauf hingewiesen, dass bei Baumaß-
nahmen der Veranlasser verpflichtet ist, solche Technologien anzuwenden, mit denen für den 
Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird.  
 
Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß-
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von 
Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten.  
 
Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenanla-
gen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. Für eine notwen-
dige Verkehrsraumeinschränkung ist zwei Wochen vor Beginn der Bauphase eine verkehrs-
rechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 
Straßenverkehrsbehörde, Adolf-Pompe-Straße 12-15, 17109 Demmin, einzuholen.  
Sollten Änderungen an der bestehenden Beschilderung vorgenommen werden sowie an der 
Markierung, ist ein Markierungs- und Beschilderungsplan der Straßenverkehrsbehörde des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zur verkehrsrechtlichen Prüfung in 2-facher Form 
einzureichen. 
 
 
 
5. Von Seiten des Kataster- und Vermessungsamtes wird angemerkt, dass auf der Plan-
zeichnung Gemarkungsname und Flurbezeichnung fehlen und im Hinblick auf die katastermä-
ßige Bestätigung noch zu ergänzen sind.. 
 
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Der Gemarkungsname und die Flurbezeichnung wurden in der Plan-
zeichnung ergänzt.

1.121.12

1.131.13
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Landkreis Mecklenburgische Seenplatte1.

Seite 8 des Schreibens vom 13. April 2022 

 
 

6. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht sowie seiten des Gesundheitsamtes gibt es keine 
weiteren Anmerkungen oder Hinweise zu o. g. Bebauungsplan der Stadt Neukalen. 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Cindy Schulz 
SB Bauleitplanung 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
1.141.14



Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen2.

2.12.1

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

18.03.2022 799
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WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen2.



Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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E.ON edis AG Regionalbereich MV3.

3.13.1

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die gewünschte Spartenauskunft.
Achtung: Ihr Anfragebereich liegt in einer Sperrfläche der E.DIS Netz GmbH.

Das rot umrandete Gebiet auf den Plänen stellt den Anfragebereich dar.
Folgende Planauszüge und sonstige Dokumente wurden übergeben:

X

X
X

X

X

X

0449526-EDIS in Neukalen, Peenestadt Am Bahndamm 1a
Anfragegrund: Stellungnahme & TöB
Erstellt am: 16.02.2022

E.DIS Netz GmbH

ign Melzer & Voigtländer Ingenieure PartG-mbB
Franziska Voss
Lloydstrasse 3

17192 Waren (Müritz)

Malchin, den 10.03.2022

Geschäftsführung:
Stefan Blache
Andreas John
Michael Kaiser

Sitz: Fürstenwalde/Spree
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
HRB 16068
St.Nr. 061 108 06416
Ust.Id. DE285351013
Gläubiger Id: DE62ZZZ00000175587

Deutsche Bank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE75 1207 0000 0254 5515 00
BIC DEUTDEBB160

Commerzbank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE52 1704 0000 0650 7115 00
BIC COBADEFFXXX

Freundliche Grüße
E.DIS Netz GmbH
MB Malchin

EDI_Betrieb_Malchin@e-dis.de

E.DIS Netz GmbH Stavenhagener Straße 42a 17139 Malchin

Stavenhagener Straße 42a
17139 Malchin

Spartenauskunft:

www.e-dis-netz.de

XIndexplan:

Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen:

Gesamtmedienplan:

Sparte
ausgegeben Einbauten

Sicherheitsrel. LeerauskunftSpartenpläne

XGas: X

Strom-NS:
Strom-MS:

Telekommunikation:
Strom-HS:

X

X

1/4

T +49 3994-20973917

MB Malchin

Dokumente

Fernwärme:

Strom-BEL: X

Skizze:

Vermessungsdaten:

Sperrflächen

X

X

X

X

X

X

X

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Neukalen: BPlan Wohnhaus amProjektname:
Projektzusatz:

Bitte beachten Sie hierzu die Bestätigung über erfolgte Planauskunft / Einweisung,
insbesondere die Informationen zu 'Örtliche Einweisung / Ansprechpartner' auf Seite 3,
die 'Besonderen Hinweise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen und die beigefügten Pläne.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



B�������� ��� S�������������� - A�������

V���������������� B������������ N�. 13 *W������� �� B�������*
A�������N�. S������������

13

E.ON edis AG Regionalbereich MV3.

Für das Bauvorhaben

Bestätigung über erfolgte Planausgabe / Einweisung

Achtung:
Arbeiten in der Nähe von Strom- und Gasverteilungsanlagen sind mit Lebensgefahr verbunden!!

wurde Herr/Frau

Beauftragter der Firma

Anschrift

über den Gefährdungsbereich nachstehender Verteilungsanlagen (hierzu gehören z. B. Rohrleitungen, Stationen,
elektrische Freileitungen und Kabel, Armaturen, Anlagen für den Kathodenschutz, Steuer - und Messkabel,
Erdungsanlagen u. a.) im Baustellenbereich eingewiesen.
Auskünfte über Verteilungsanlagen, die sich nicht im Eigentum des Netzbetreibers befinden, müssen bei den
zuständigen Netzbetreibern (Übertragungsnetzbetreiber, Stadtwerke, Wasserzweckverbände, private Eigentümer, …)
eingeholt werden.

Eventuell kann die Gemeinde über weitere Versorgungsträger Auskunft erteilen.

Die Einweisung erfolgte mittels Aushändigung von Plänen (mit Übergabedatum).

0449526-EDIS, Neukalen, Peenestadt Am Bahndamm 1a

Stellungnahme & TöB, Sonstiges

Franziska Voss Tel.: +49 3991 6409 29 /

ign Melzer & Voigtländer Ingenieure PartG-mbB

17192 Waren (Müritz), Lloydstrasse 3

Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt!

Die übergebenen/empfangenen Pläne sind gut lesbar und entsprechen dem nachgefragten Gebiet.

Die übergebenen/empfangenen Pläne geben den Zustand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu
achten, dass zu Beginn der Bauarbeiten aktuelle Pläne vor Ort vorliegen.

Kontaktadresse /
Meisterbereich

E.DIS Netz GmbH, Malchin +49 3994-20973917

2/4

genaue Bezeichnung: Ort, Straße, Hausnummer, bzw. Leitungsabschnitt oder zwischen Hausnummern

auszuführende Arbeiten voraussichtlicher Beginn der Arbeiten

Ort, Straße, Hausnummer

Für die Lagerichtigkeit der in den ausgegebenen Plänen eingezeichneten Anlagen, Kabel, Rohrleitungen und Neben-
/Hilfseinrichtungen, insbesondere für Maßangaben, übernimmt der Netzbetreiber keine Gewähr.

Bei Arbeiten im Gefährdungsbereich (Nieder- und Mittelspannung 2m, Hochspannung 6m) von Verteilungsanlagen ist
der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe, durch Graben von Suchschlitzen in Handschachtung oder in
leitungsschonender Arbeitstechnik, wie z.B. der Einsatz eines Saugbaggers, festzustellen.

Bei Unklarheiten ist in jedem Fall Kontakt mit dem zuständigen Kundencenter/Standort des Netzbetreibers aufzunehmen.

Telefon

Außerdem sind die Informationen zu "Örtliche Einweisung / Ansprechpartner" (Seite 3), die "Besonderen Hinweise"
(Seite 4), das "Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen" sowie die spartenspezifischen Verhaltensregeln
besonders zu beachten.

Spartenauskunft: 0449526-EDIS, Neukalen, Peenestadt Am Bahndamm 1a
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E.ON edis AG Regionalbereich MV3.

3/4

Für Rückfragen steht Ihnen gern zur Verfügung:

Standort Malchin
Stavenhagener Straße 42a
17139 Malchin
E-Mail: EDI_Betrieb_Malchin@e-dis.de

Stromversorgungsanlagen: +49 3994 2097-3912
Gasversorgungsanlagen: +49 3994 2097-3970
Kommunikationsanlagen: +49 331 9080 3000
Hochspannungsanlagen: +49399828222123 +49396122912321
(wenn nicht erreichbar: bitte folgende Nummer kontaktieren: +49 3361 7332333)

Vorgehensweise bei einer örtlichen Einweisung:
Für die Vereinbarung des Einweisungstermins setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Ansprechpartner in
Verbindung. Die Durchführung des Einweisungstermins muss auf diesem Formular durch die Unterschrift der
E.DIS Netz GmbH und Ihrem Unternehmen bestätigt werden.

X Örtliche Einweisung vor Baubeginn notwendig

Örtliche Einweisung / Ansprechpartner

Vor dem Beginn der Arbeiten, muss eine weitere Auskunft bei der E.DIS Netz GmbH eingeholt werden, falls
irgendeine Ungewissheit hinsichtlich der Leitungsführung besteht oder die Arbeiten nicht umgehend
ausgeführt werden. Übergebene Bestandspläne bzw. Kopien dieser sowie diese "Bestandsplan-Auskunft"
müssen bei der bauausführenden Firma vor Ort vorliegen.

Im Bereich des Vorhabens befinden sich Telekommunikationsanlagen (Rohranlagen/ Kabel) in Planung/ im
Bau. Vor Baubeginn ist eine Abstimmung mit der e.discom Telekommunikation GmbH erforderlich. Bitte
wenden sie sich an Tel.: +49 331 9080 2490 oder e-mail: disposition@ediscom.net.

Vor Baubeginn ist eine Abstimmung erforderlich

Unterschrift UnternehmenTermin durchgeführt am Unterschrift EDIS Netz GmbH

Spartenauskunft: 0449526-EDIS, Neukalen, Peenestadt Am Bahndamm 1a
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E.ON edis AG Regionalbereich MV3.

4/4

Weitere besondere Hinweise:

Malchin, den 10.03.2022
Ort, Datum

Hinweise:

Achtung: Im dargestellten Baugebiet befinden sich Leitungen und Anlagen unseres Unternehmens. Bitte berücksichtigen
Sie unsere Anlagen bei Ihrer vorhabenkonkreten Planung und prüfen, ob Sie unsere Hinweise und Richtlinien einhalten
können. Bei Konflikten melden Sie sich bitte rechtzeitig mindestens jedoch 180 Tage vor Baubeginn, damit wir
gemeinsam eine Lösung finden können. Seien es Änderungen in Ihrer Planung oder sofern machbar Umverlegungen
unserer Anlagen. Sollte eine Umverlegung von Leitungen erforderlich werden, erbitten wir einen rechtzeitigen Antrag,
aus welchem die Baugrenzen ersichtlich sind. Auf dieser Grundlage werden wir dem Antragsteller ein Angebot für die
Umverlegung unserer Anlagen unterbreiten. Als Anlage übersenden wir Ihnen Planunterlagen mit unserem
eingetragenen Strom-/Gas-/Fernmeldeleitungs- und Anlagenbestand. Diese Unterlage dient als Information und nicht als
Grundlage zum Durchführen von Bauarbeiten.

Spartenauskunft: 0449526-EDIS, Neukalen, Peenestadt Am Bahndamm 1a

Zu Beschädigungen an Gasrohrleitungen zählen auch Schäden ohne Gasaustritt (Deformierungen,
Umhüllungsschäden). Wenn eine Rohrleitung so beschädigt worden ist, dass der Inhalt austritt, sind sofort
Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen. Die E.DIS Netz GmbH ist unverzüglich zu
informieren.

Sie erreichen unseren Entstörungsdienst unter folgender Rufnummer:
01 80/4 55 11 11

(0,20€/Verbindung aus dem Festnetz / Mobilfunk max. 0,42€/Min)

Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Wichtige Hinweise zum Verhalten bei Beschädigungen an Gasverteilungsanlagen der E.DIS Netz



Der Plan wird zur Kenntnis genommen und bei der Erschließungspla-
nung berücksichtigt.
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3.23.2



Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Deutsche Telekom Technik GmbH4. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

4.14.1

 

Deutsche Telekom Technik GmbH  
Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Melitta-Bentz-Straße 10, 01099 Dresden | Besucheradresse: Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard 
Postanschrift: Riesaer Str. 5, 01129 Dresden | Internet: www.telekom.de 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Am Rowaer Forst 1,  

17094 Burg Stargard 

 
ign Melzer & Voigtländer 
Ingenieure PartG-mbB 
Lloydstraße 3 
 
17192 Waren (Müritz) 
 

Marie Hundt | PTI 23 Betrieb 1, Wegesicherung 
030 8353 78255 | M.Hundt@telekom.de 
02.03.2022  | 799 – vorhabenbez. Bebauungsplan *Wohnhaus am Bahndamm* der Stadt Neukalen 
 
Vorgangsnummer:  00499-2022  
 
 Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 
TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten 
der Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG, deren 
Lage aus beiliegenden Bestandsunterlagen zu entnehmen ist. 

Gegen die o. g. Planung haben wir dann keine Einwände, wenn für die Telekom die erforderlichen 
Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen an ihrem ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit 
möglich sind und die nachfolgend genannten Auflagen und Hinweise eingehalten werden. 

Wir bitten bei weiteren Planungen sicherzustellen, dass die vorhandenen TK-Linien möglichst 
unverändert in ihrer jetzigen Lage ohne Überbauung verbleiben können. Geländeveränderungen im 
Bereich unserer Trassen (z.B. Höhenprofiländerungen) müssen in jedem Falle mit uns abgestimmt 
werden. Bei Freilegung der Telekommunikationslinien während der Baumaßnahme sind diese durch 
geeignete Maßnahmen zu schützen und zu sichern (z. B. durch Halbrohre).  

Unsere Leitungen sind in der Regel mit einer Überdeckung von ca. 60 cm Innerorts, bis zu 90 cm 
außerorts, verlegt. 

Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher 
Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH4.

 

Marie Hundt | 02.03.2022 | Seite 2 

 
Sollten Sicherungs- bzw. Verlegemaßnahmen erforderlich sein, so sind diese rechtzeitig bei unserem 
Auftragseingang unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse zu beantragen, damit für die Prüfung der 
Kostentragungspflicht und ggf. Erstellung der vertraglichen Regelungen ein angemessener Zeitraum zur 
Verfügung steht: T-NL-Ost-PTI-23-FS@telekom.de  

Sollte durch den Bauherrn die Herstellung einer Hauszuführung für die Anbindung der geplanten 
Neubauten an das Telekommunikationsnetz gewünscht sein, muss der Antrag separat über den 
Bauherrenservice, Rufnummer   0800 330 1903 erfolgen. Auch Aufträge für den Rückbau und/oder 
Umbau der vorhandenen Telekommunikationsanlagen, müssen über o. g. Servicenummer ausgelöst 
werden. Weitere Hinweise finden Sie auch im Internet unter: https://www.telekom.de/hilfe/bauherren  

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- 
und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; 
siehe hier u. a. Abschnitt 3 zu beachten. Einer Überbauung unserer Telekommunikationslinien stimmen 
wir nicht zu, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein erhebliches 
Schadensrisiko für die Telekommunikationslinie besteht. 

Wir möchten Sie bitten, den Erschließungsträger auf diese Punkte aufmerksam zu machen. 

Die beigefügte Kabelschutzanweisung ist zu beachten!      

Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten: 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 
Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische 
Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen 
angefahren werden können.  Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der 
Arbeiten über die Lage, der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien 
der Telekom informieren und einen Schachtschein einholen. Entweder über die Internetanwendung 
„Trassenauskunft Kabel“ (https://trassenauskunft-kabel.telekom.de)  oder unter der Mailadresse 
(planauskunft.nordost@telekom.de).  

Wie sie Kabelschäden vermeiden und wie sie reagieren müssen, wenn es zu einer Beschädigung 
kommen, finden sie in unserm „Infoflyer für Tiefbaufirmen“. Hier empfehlen wir die App „Trassen 
Defender“, um schnell und unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen. Die 
Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu beachten. 

Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter den oben genannten 
Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Planunterlage sind nur für interne Zwecke zu benutzen und 
nicht an Dritte weiterzugeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A.      Anlagen 

1 Lageplan  

1 Kabelschutzanweisung 

Marie Hundt 1 Infoflyer für Tiefbaufirmen  

  1 Merkblatt Baumstandorte  



Der Plan wird zur Kenntnis genommen und bei der Erschließungspla-
nung berücksichtigt.
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4.24.2

1A

1A

3

0.0

15.0
1.8

0.7
1.62.2

1.2

19.2

9.5

9.8 11.3

1.5

3.6

2.9

3.2

7.7

ONB

PTI

TI NL

AT/Vh-Nr.:

Sicht

Maßstab

Blatt

AsB

VsB

Name

Datum

Bemerkung: 00499-2022, 
Neukalen

02.03.2022

TI NL O PTI 
23,M.Hundt,KV:

3994A Lageplan

1:1000

1

Neukalen

Mecklenburg-Vorpommern

Ost

Kein aktiver AuftragAT/Vh-Bez.: Kein aktiver Auftrag

1



B�������� ��� S�������������� - A�������

V���������������� B������������ N�. 13 *W������� �� B�������*
A�������N�. S������������

20

Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische
Seenplatte5.

 
Hausanschrift:  Telefon: 0395 777551-100 
Neustrelitzer Str. 121  E-Mail: poststelle@afrlms.mv-regierung.de 
17033 Neubrandenburg    

   

 

 
 
 

 
 
Amt für Raumordnung und Landesplanung, Neustrelitzer Str. 121, 17033 Neubrandenburg 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Landesplanerische Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 

„Wohnhaus am Bahndamm“ der Peenestadt Neukalen, Landkreis Mecklenburgische Seen-
platte 
 

Hier: Planungsanzeige gemäß Landesplanungsgesetz vom 05.05.1998 (GVOBl. M-V S. 503), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetzes – BüGembe-
teilG M-V vom 18. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 258) 
 

Die angezeigten Planungsabsichten werden beurteilt nach den Grundsätzen und Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung gemäß dem Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern (LPlG M-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP  

M-V) vom 27.05.2016 sowie dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische 
Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011. 
 

Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 
- Schreiben des Amtes Malchin am Kummerower See vom 28.10.2021 
- Aufstellungsbeschluss der Peenestadt Neukalen vom 07.10.2021 über den vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Wohnhaus am Bahndamm“ 
- Planskizzen zum Geltungsbereich des Bebauungsplans 

 

1. Planungsziel: 
 
Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen zur Errichtung eines Einfamilienhauses inner-
halb der Ortslage von Neukalen. 

 
2. Im Ergebnis wird Folgendes festgestellt: 
 

2.1. Für die landesplanerische Beurteilung sind folgende raumordnerische Erfordernisse von Be-
lang: 
 

Gemäß Programmsatz 4.2(2) LEP M-V, als Ziel der Raumordnung, ist in den Gemeinden ohne 
zentralörtliche Funktion die Ausweisung neuer Wohnbauflächen auf den Eigenbedarf zu be-
schränken. 
 

Gemäß Programmsatz 4.1(5) LEP M-V sind die Innenentwicklungspotenziale sowie Möglichkei-
ten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen. 
 

Bearbeiter: Yvonne Barkowski  
Telefon: 0395 777551-102 
E-Mail: yvonne.barkowski@ 

 afrlms.mv-regierung.de 
Az: AfRL MS 210 
ROK-Reg.-Nr.: 4_054/21 

Datum: 10.11.2021 

 

Amt Malchin am Kummerower See 
für die Peenestadt Neukalen 
Am Markt 1  

17139 Malchin 
 
per E-Mail an:  

jennerjahn@malchin.de 
 
 

Amt für 
Raumordnung und Landesplanung 

Mecklenburgische Seenplatte 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische
Seenplatte5.

 2 

Auch gemäß Programmsatz 4.1(2) RREP MS ist der Nutzung erschlossener Standortreserven, 
der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel Vorrang vor der 
Ausweisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen. 

 
2.2. Die raumordnerische Bewertung des Vorhabens führt zu folgendem Ergebnis:  
 

Der Peenestadt Neukalen sind gemäß RREP MS keine zentralörtlichen Funktionen zugewiesen. 
Insofern ist der raumordnerisch zugelassene Entwicklungsrahmen für die Wohnbauflächenent-
wicklung gemäß Programmsatz 4.2(2) LEP M-V auf den gemeindlichen Eigenbedarf zu beschrän-
ken. Bei dem angezeigten vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 13 „Wohnhaus am Bahndamm“ han-

delt es sich um die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen zur Errichtung eines Einfa-
milienhauses. Es ist festzustellen, dass dies dem gemeindlichen Eigenbedarf entspricht und so-
mit dem o.g. Ziel der Raumordnung gemäß Programmsatz 4.2(2) LEP M-V nicht entgegensteht. 

 
Das Gebiet des Geltungsbereiches ist ein brachliegender Gartenbaustandort, welcher durch die 
Aufstellung des B-Planes einer Nachnutzung zugänglich gemacht wird. Die unmittelbare Umge-

bung des Baugebietes ist überwiegend durch Wohnnutzung vorgeprägt. Die verkehrliche Er-
schließung ist über die anliegenden Ortsstraßen gewährleistet. Die Planung sieht somit vor, die 
Innenentwicklungspotenziale und die Möglichkeit der Nachverdichtung zu nutzen. Sie entspricht 
folglich den o.g. Grundsätzen der Raumordnung gemäß Programmsatz 4.1(5) LEP M-V und 

4.1(2) RREP MS. 
 
3. Schlussbestimmung: 

 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 13 „Wohnhaus am Bahndamm“ der Peenestadt Neu-
kalen entspricht den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung. 

 
 
 
 

 
Christoph von Kaufmann 
Leiter 
 
 
nachrichtlich per E-Mail: 

- Landkreis MSE, Regionalstandort Waren (Müritz), Bauamt, Sachgebiet Kreisplanung 
- Ministerium für Energie, Infrastruktur u. Digitalisierung M-V, Referat 360 
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Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte6. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte6.
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Landesamt für innere Verwaltung M-V Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen7.

Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

ign waren GbR

Lloydstraße 3
DE-17192 Waren (Müritz)

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202200135

17.02.2022

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Nr.13 Wohnhaus am Bahndamm _ Peenestadt Neukalen,Amt Malchin am
Kummerower See

Ihr Zeichen: 9.2.2022_ign 

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V8. Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen.
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GDMcom mbH9.

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig | Telefon 0341 3504-0 | Telefax 0341 3504-100
E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschäftsführung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861 

Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
USt. ID-Nr. DE 813071383 | Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | ISO 27001 | DIN EN ISO 45001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie 

GDMcom GmbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Ansprechpartner Ute Hiller

Telefon 0341/3504-461

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen PE-Nr.: 01564/22
Reg.-Nr.: 01564/22

PE-Nr. bei weiterem Schriftverkehr 
bitte unbedingt angeben!

ign Melzer & Voigtländer 
Frau Caroline Herbst 
Lloydstraße 3 
17192 Waren (Müritz)

Datum 21.02.2022

799 – vorhabenbezogener Bebauungsplan "Wohnhaus am Bahndamm" 
der Peenestadt Neukalen (Entwurf)

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
E-Mail 16.02.2022 GDMCOM 2021-799 he

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!

PE-Nr. 01564/22 - 21.02.2022 - Seite 1 von 4

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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GDMcom mbH9.

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig | Telefon 0341 3504-0 | Telefax 0341 3504-100
E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschäftsführung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861 

Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
USt. ID-Nr. DE 813071383 | Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | BS OHSAS 18001 | DIN 14675

Seite 2 von 2

Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.821524, 12.787251

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang

PE-Nr. 01564/22 - 21.02.2022 - Seite 2 von 4
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GDMcom mbH9.

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig | Telefon 0341 3504-0 | Telefax 0341 3504-100
E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschäftsführung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861 

Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
USt. ID-Nr. DE 813071383 | Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | ISO 27001 | DIN EN ISO 45001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie

Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: 799 – vorhabenbezogener Bebauungsplan "Wohnhaus am Bahndamm" 
der Peenestadt Neukalen (Entwurf)

PE-Nr.: 01564/22
Reg.-Nr.: 01564/22

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –

PE-Nr. 01564/22 - 21.02.2022 - Seite 3 von 4
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GDMcom mbH9.
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50Hertz Transmission GmbH TG Netzbetrieb10.

 

 
 

 

 

 

 

 

  
www.50hertz.com 

 

 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Wohnhaus am Bahndamm" der Stadt 

Neukalen 

 

 

Sehr geehrte Frau Herbst, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

  

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-

betreiber nicht. 

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

Kretschmer                                      Froeb 

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

  

 
 
 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

TG 

Netzbetrieb 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

17.02.2022 

 

Unser Zeichen 

2022-000893-01-TG 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

 

Telef on-Durchwahl 

030/5150-3495 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunf t@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

2021-799 he 

 

Ihre Nachricht v om 

16.02.2022 

 

Vorsitzender des Auf sichtsrates 

Christiaan Peeters 

 

Geschäf tsf ührer 

Stef an Kapf erer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaf t 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
ign Melzer & Voigtländer 
Ingenieure PartG.mbB 

Lloydstraße 3  

17192 Waren (Müritz) 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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HanseWerk AG11.

Leitungsauskunft

ign Melzer u. Voigtländer
Caroline Herbst
Lloydstraße 3
17192 Waren (Müritz)

HanseGas GmbH
 
Team Roggentin
Ahornring 5
18184 Roggentin
 
leitungsauskunft-mv@
hansegas.com
T 038204-687-4722
F 038204-687-4721
 
28.02.2022

Reg.-Nr.: 467660 (bei Rückfragen bitte angeben)

Baumaßnahme: Planung
Ort: Neukalen, Am Bahndamm (lt. Lageplan)

Guten Tag,

gute Nachrichten: Im angefragten Bereich befinden sich keine Leitungen der
HanseGas GmbH.
Trotzdem ist es wichtig, dass Sie jederzeit mit unterirdischen Leitungen
rechnen, z.B. von anderen Versorgern.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben.

Freundliche Grüße

Team Roggentin 
Geschäftsführung:
Malgorzata Cybulska
Dr. Benjamin Merkt
Stefan Strobl

Sitz Quickborn
Amtsgericht Pinneberg
HR 12571 PI
St.-Nr. 28/297/25914 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gültig. 

HanseGas GmbH 
bei Störungen und Gasgerüchen

0385 - 58 975 075

Tag und Nacht besetzt

Leitungsauskunft - Reg.-Nr.: 467660 Seite 1/2

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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GASCADE Gastransport GmbH12. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Stadt Dargun13.

02.03.2022        799

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Gemeinde Altkalen14. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.


	Vorlage
	Anlage  1 20220523 Abwägung Nk BP 13

